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K
orruption ist vielfältig. Sie tritt in 

unterschiedlichen Ausprägungen 

auf, in mannigfaltigen Varianten. 

Sie verläuft in der Regel schleichend, in 

verschiedenen Eskalationsstufen. Manche 

sträuben sich bereits dagegen, ihr eigenes 

Aufgabengebiet als korruptionsgefährdet 

anzusehen, wollen Hinweise in diese Rich-

tung nicht akzeptieren, sondern tun sie als 

belanglos ab.

Korruption schadet dabei nicht nur 

einem selbst, sondern dem Kollektiv. Sie 

ist ein Verstoß gegen geltendes Recht, sie 

kann in Organisationen eine Kultur des 

Misstrauens fördern und schadet dem 

Gemeinwohl. 

Weil Korruption so vielfältig auftritt 

und oftmals unbewusst oder unbedarft 

geschieht, ist es wichtig, möglichst viele 

Maßnahmen zu treffen, um sie zu bekämp-

fen. Diese Broschüre soll dabei helfen, Sie 

über die Gefahren aufzuklären, Ihnen Tipps 

und Ratschläge an die Hand zu geben und 

Sie im besten Falle in die Lage zu ver-

setzen, in Ihrem Umfeld Korruption zu 

verhindern.

vorwort

Wichtig ist, dass es alleine mit dem erho-

benen Zeigefinger oder dem Verweis auf 

Straftatbestände nicht getan ist. Viele 

Menschen wissen gar nicht, wo genau die 

Grenze zwischen Freundlichkeit und Kor-

ruption verläuft. Deshalb geht es in dieser 

Broschüre vor allem darum, aufzuklären, 

zu sensibilisieren. Sie soll Sie zum Nach-

denken anregen, dazu, das eigene Verhal-

ten zu reflektieren.

Es ist eine spannende Broschüre. Ich 

hoffe, dass Sie es genauso empfinden und 

selbst Ihren Beitrag leisten, um Korruption 

zu verhindern.

Ihr Herbert Reul

Minister des Innern des Landes 

Nordrhein-Westfalen
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»sie sind aufgefordert mitzumachen« 

	  

»NAcHHALTIGE  KORRUpTIONSpRäVENTION 

KANN NUR DURcH EINEN  BEWUSSTEN 

 pROZESS GELINGEN, BASIEREND AUF   

INFORMATION, BEGLEITET VON 

 SENSIBILISIERUNG. AUcH DAFüR STEHT  

DIE FORTBILDUNGSAKADEMIE.«

»TRANSpARENZ UND GLEIcHBEHANDLUNG 

 ALLER BETEILIGTEN BEI DER VERGABE IM 

 FEUERWEHRBEREIcH SEHE IcH ALS  WIcHTIGE 

GRUNDLAGE FüR AKTIVE KORRUpTIONS-

pRäVENTION.«
Matthias Kalthöner, 

Id
F 

N
R

W
K

athrin Nottebom, FAH NRW
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K
athrin Nottebom, FAH NRW

»UNSER ANLIEGEN IST ES, KORRUpTIONS-

pRäVENTION IM BEWUSSTSEIN ALLER 

 BEDIENSTETEN ZU VERANKERN –  

ZUM ScHUTZ DER EINZELNEN UND ZUM 

ScHUTZ DER  BEHöRDE.«

»KORRUpTIONSpRäVENTION IST 

GERADE IN DER IMMOBILIEN-

WIRTScHAFT SEHR  WIcHTIG. 

DAHER FINDEN BEI UNS IN 

 REGELMäSSIGEN ABSTäNDEN 

ScHULUNGEN ZUR BEKäMpFUNG 

VON KORRUpTION STATT.«

 Beate Söntges, L
ZpD N

R
W

p
ascal M

akowski, FHöV NRW



Kennzeichen  
für Korruption

Intransparenz

unterlaufen 

von Regeln 

Vertrauens- 

missbrauch

Verschleierung

Vorteils- 

annahme ohne  

Rechts- 

anspruch

Missbrauch   

einer  besonderen  

 beruflichen  

 funktion

unmittelbarer  

oder  mittelbarer  

 schaden zum    

nachteil für  

die  allgemeinheit

was ist eigentlich korruption? 

was Ist eIgentlIcH KoRRuptIon? 

für den begriff »Korruption« gibt es 

keine allgemein gültige definition. 

selbst das strafrecht enthält keine 

legaldefinition des begriffs »Korrup-

tion«. Man kann sich dem begriff aber 

nähern, indem man sich vor augen 

führt, was korruptives Verhalten kenn-

zeichnet. das schaubild gibt hierzu 

einen Überblick. 

überprüfen Sie einmal das Vorliegen 

der Kennzeichen anhand der geläufigen 

Delikte Vorteilsannahme und Bestechung. 

Sie sehen: Das ist Korruption.
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wIe entsteHt KoRRuptIon? 

wIe Kann KoRRuptIon VeRHIn-

deRt und beKäMpft weRden?

Es gibt eine Vielzahl von unterschiedli-

chen system- und personenbezogenen  

Rahmenbedingungen, die korruptes Ver-

halten begünstigen. Beispielhaft sollen 

hier einige angeführt werden.

> mangelnde Struktur von Aufgaben

>  Vernachlässigung der Dienstaufsicht

>  fehlende Vorbildfunktion von 

Führungskräften

>  unzureichende Transparenz

>  unterbliebene Dokumentation

>  unzureichende Kontrollsysteme

>  Unzufriedenheit im Beruf

> Ausbleiben von Rotation 

>  intransparente Geschäftsprozesse 

>  Sensiblisierung und Qualifizierung der Beschäftigten

>  Aufklärung über Gefahren der Korruption und rechtliche 

Konsequenzen

>  thematische Aus- und Fortbildungen

>  Vorgabe klarer Strukturen

>  Einhaltung umfassender Dokumentation

>  Schaffung von Transparenz der Entscheidungsfindung

> verantwortungsbewusste Führung

> prozessabhängige Kontrollen

>  Identifizierung von korruptions gefährdeten Bereichen

>  Einrichtung von anonymen Beschwerdesystemen

>  Prüfungen durch unabhängige Prüfeinrichtungen

>  Rotation

>  konsequente Strafverfolgung

Rahmenbedingungen

führung

Instrumente
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Korruption in der eigenen behörde? 

für die meisten ist das nicht vorstell-

bar. Korruption, das betrifft mich nicht. 

doch stimmt das auch? nein! die praxis 

zeigt: Jeder beschäftigte einer behörde, 

der unvorsichtigerweise auch nur 

scheinbar unverfängliche Kleinigkeiten 

annimmt, kann in Korruptionsverdacht 

geraten. denn Korruption beginnt mit 

Kleinigkeiten, der erste schritt ist oft 

der entscheidende.

Beispiel: Ein Elektrounternehmen, das seit 

Jahren die Haustechnik in einer Landes-

behörde wartet, spendet den Kolleginnen 

und Kollegen des Liegenschaftsmanage-

ments zum Jahresende 20 EURO für die 

Kaffeekasse. Dankend nimmt der Sach-

bearbeiter das Geld an und legt es für die 

Weihnachtsfeier zurück.

Was auf den ersten Blick wie ein gut 

gemeintes »Dankeschön« aussieht, ent-

puppt sich jedoch in Wahrheit als problem. 

Die Einwände der Kolleginnen und Kolle-

gen könnten lauten: »Es sind doch nur 20 

EURO, davon profitieren alle gleicherma-

ßen. Das ist nur ein geringer Betrag, das 

ist üblich.« Einerseits scheint es unan-

gemessen, hier sofort von Korruption zu 

wissenswert
Einzelheiten zum grundsätzlichen 

Verbot der Annahme von Belohnun-

gen und Geschenken regelt die 

Verwaltungsvorschrift zu § 42 

BeamtStG/§ 59 LBG NRW vom 

10.11.2009 (SMBl. NRW. 2030).  

Mit den Grundzügen dieser Rege-

lung sollten alle Landesbedienste-

ten vertraut sein. Mit einem Prinzip 

macht man jedenfalls sicher 

nichts falsch: Im Zweifel ablehnen 

oder genehmigen lassen.

annahme von belohnungen und geschenken

20 euRo In dIe KaffeeKasse

sprechen. Andererseits ist es den Beschäf-

tigten einer Behörde strikt untersagt, 

jede Art von Belohnungen oder Geschen-

ken ohne ausdrückliche oder allgemeine 

Zustimmung der dienstvorgesetzten Stelle 

anzunehmen (siehe Kasten). Wertgrenzen 

haben hier keine von dem obigen Grund-

satz abweichende Bedeutung. Auch der 

Umstand, dass im Sachgebiet alle hier-

von profitieren, ändert daran nichts. Man-

cher wird meinen, es sei übertrieben und 

unhöflich, die freundliche Geste des Elekt-

rounternehmers zurückzuweisen. Es muss 

jedoch bedacht werden, dass Korruption 

schleichend beginnt. Und bewirken nicht 

auch schon kleine Aufmerksamkeiten, 

dass wir unsere Aufgaben nicht mehr völ-

lig unvoreingenommen und unparteilich 

wahrnehmen? Fühlen wir uns nicht schon 

ein klein wenig verpflichtet, etwas zurück 

zu geben? Sind die Kolleginnen und Kol-

legen künftig noch völlig neutral bei der 

Entscheidung, welches Unternehmen den 

nächsten Auftrag bekommt? Selbst wenn 

sich ein Korruptionsverdacht nicht bestä-

tigt; wer möchte ständig mit diesem Makel 

leben, man sei vielleicht bestechlich!

Warum soll es eigentlich so problematisch 

sein, Geld oder andere Leistungen freund-

lich zurückzuweisen? Die Unternehmen 

wissen allesamt, dass die im öffentlichen 

Dienst tätigen Beschäftigten berufliche 

probleme bekommen können, wenn sie 

auch nur kleine Aufmerksamkeiten anneh-

men. Es bedarf keiner Gefälligkeiten, um 

den Dank für eine gute und vertrauens-

volle Zusammenarbeit zum Ausdruck zu 

bringen. Eine ordnungsgemäße Geschäfts-

abwicklung und ein ehrliches Feedback an 

den Unternehmer ist die beste Referenz – 

und das ist üblich. 

Die Erfahrung zeigt auch: Wer nur ein-

mal »Ja« zu einem unerlaubten Geschenk 

sagt, hat sich dadurch schon angreifbar 

gemacht. Arbeits- und beamtenrechtliche, 

disziplinarrechtliche und sogar strafrecht-

liche Konsequenzen können die Folge sein.
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»Dankeschön« Gefälligkeit

Spende

geschenk

nette Geste

schleichender 
prozess



Jedes Jahr dasselbe. das Jahr neigt 

sich langsam dem ende entgegen. In 

den behörden finden die letzten pla-

nungen für das laufende Haushalts-

jahr statt. das budget ist noch nicht 

ausgeschöpft und die längst benötig-

ten arbeitsplatzcomputer können doch 

noch gekauft werden. schwierig dabei: 

das gesamte beschaffungsverfahren 

muss im laufenden Jahr durchgeführt 

werden. Keine zahlung ohne lieferung. 

dezemberfieber!

Die Einhaltung der komplexen Vorschrif-

ten für die Beschaffung von Waren und 

Dienstleistungen ist nicht einfach, viele 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

Behörden empfinden die Verfahren als auf-

wändig und zeitraubend. Dabei unterliegt 

die öffentliche Verwaltung drei wichtigen 

Grundprinzipien

> strikte Neutralität

> Chancengleichheit für alle Bieter

> Förderung des Wettbewerbs 

Die Bürger und privaten Unternehmen 

reagieren sensibel, sobald nur der Ver-

dacht aufkommt, ein Unternehmen könnte 

vergaberechtliche vorschriften und regelungen

dezeMbeRfIebeR

zu Unrecht bevorteilt worden sein. Schnell 

entsteht das Gerücht, es sei geklüngelt 

worden. Besonders schwierig gestalten 

sich diese prozesse, wenn am Jahresende 

in wenigen Wochen arbeitsintensive Verga-

beverfahren durchgeführt werden müssen.

was gibt es zu beachten?

Der Bedarf (u.a. benötigte Menge, 

geschätzte Kosten, Ausstattungsmerk-

male der computer)  ist durch die sog. 

Bedarfsstelle festzustellen. Dabei sind 

mögliche Folgekosten wie z. B. die Kosten 

eines Betriebssystems, die Montage und 

Wartung der pc zu berücksichtigen. 

aber achtung! 

Ist der Bedarf wirklich zeitlich dringlich 

oder soll das Verfahren zur Ausschöp-

fung des Budgets am Ende des Jahres 

mit dem »Eilvermerk« beschleunigt wer-

den? Kommt wirklich nur der computer 

der Marke »X« oder nur der Anbieter »Y« 

in Betracht? Gibt es tatsächlich ein Allein-

stellungsmerkmal oder soll der bevorzugte 

pc oder ein besonderer Anbieter bevor-

zugt werden? Ein den rechtlichen Vor-

schriften entsprechendes Vergabeverfah-

ren benötigt ausreichend Zeit. Neben der 

Einhaltung vorgegebener Verfahren muss 

die Beschaffungsstelle unter anderem die 

produktneutralität der Leistungsbeschrei-

bung prüfen und ggf. auch gleichartige 

Beschaffungswünsche anderer Dienst-

stellen zusammenfassen und koordinie-

ren. Zudem sind den Bietern angemes-

sene Fristen bspw. zur Angebotsabgabe zu 

setzen.

so leicht vermeiden sie fehler

>  Informieren Sie sich. Jeder, der mit 

Beschaffungen zu tun hat, sollte mit 

den Grundprinzipien des Vergabe-

rechts und den Risiken vertraut sein. 

>  Sprechen Sie frühzeitig mit Ihrer 

Beschaffungsstelle. Lassen Sie sich 

beraten.

>  Halten Sie die behördeninternen 

Standards für Beschaffungen strikt 

ein, nutzen Sie die vorgegebenen 

Formulare.

>  Dokumentieren Sie Ihre 

Entscheidungen.

>  Beachten Sie unbedingt die in Ihrer 

Dienststelle vorgesehenen Kontroll-

mechanismen wie z. B. Vorgesetzten-

beteiligung oder Vieraugenprinzip.
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ein beamter in einem technischen 

bereich ist dienstlich für die bedarfs-

begründung von ausschreibungen für 

großaufträge in der behörde zustän-

dig. In seiner freizeit unterstützt er sei-

nen sohn beim aufbau einer eigenen 

technikfirma. natürlich ist die neben-

tätigkeit angemeldet und genehmigt. 

bei einer auftragsvergabe vergibt die 

behörde des beamten einen auftrag an 

die firma seines sohnes. Im Rahmen 

seiner nebentätigkeit wird der beamte 

tätig. eine Interessenkollision sieht der 

beamte nicht. schließlich ist ihm diese 

nebentätigkeit nicht untersagt worden. 

täuscht er sich da nicht?

Es kommt immer wieder vor, dass eine 

Nebentätigkeit Bezüge zu den eige-

nen Aufgaben in der Behörde hat. Diese 

Nebentätigkeit könnte dienstliche Interes-

sen beeinflussen oder gar beeinträchtigen. 

Es liegt eine Interessenskollision vor!

nebentätigkeit

InteRessenKollIsIon? dIenstlIcHes Von pRIVateM tRennen.

Dienst und Nebentätigkeit sind unab-

hängig voneinander wahrzunehmen. 

Die  private Tätigkeit wird insbesondere 

dann kritisch, wenn der Beamte im Rah-

men einer Nebentätigkeit eine Aufgabe 

übernimmt, die in einem Bezug zu seiner 

dienstlichen Tätigkeit steht. 

Nehmen wir an, ein Feuerwehrbeam-

ter ist dienstlich zuständig für die Erstel-

lung von Brandschutzkonzepten und beab-

sichtigt, diese Leistung in seiner Freizeit 

auch für privatkunden anzubieten. Liegt 

nicht schon in diesem engen Bezug zwi-

schen Dienst und Nebentätigkeit eine 

Interessenkollision? 

Aus diesem Grund sind Genehmi-

gungen für beantragte Nebentätigkei-

ten unter anderem zu versagen, wenn sie 

den Beamten in einen Widerstreit mit sei-

nen dienstlichen pflichten bringen können 

oder in einer Angelegenheit ausgeübt wer-

den, in der die Behörde oder Einrichtung, 

der der Beamte angehört, tätig wird oder 

 werden kann. Wenn sich nach Erteilung 

einer Nebentätigkeitsgenehmigung solche 

Beeinträchtigungen dienstlicher Interes-

sen ergeben, ist die erteilte Genehmigung 

zu widerrufen. 

Trennen Sie daher Dienstliches von 

privatem! 

Haben Sie bei der Wahl Ihrer Nebentä-

tigkeit einen Blick darauf, dass Ihre dienst-

lichen Interessen gewahrt bleiben. 

Auch Vorgesetzte sind in der pflicht. 

Wird Ihnen eine Nebentätigkeit eines 

Beschäftigten ihres Aufgabenbereichs zur 

Bewertung oder Stellungnahme vorgelegt, 

müssen sie diese auf eine mögliche Inter-

essenkollision prüfen. 

Generell müssen sich Beschäftigte 

an Ihre personalstelle wenden, um Ihre 

Nebentätigkeit anzuzeigen oder genehmi-

gen zu lassen.

apropos Regierungs-
beschäftigte
Sie müssen zwar keine Genehmi-

gung einholen, aber die Neben-

tätigkeit in jedem Fall vor Ausübung 

bei Ihrer Personalstelle anzeigen. 
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Kurz vor 19 uhr erhielt das Rettungs- 

und sanitätsteam den auftrag. ein 

international bekannter Rocksänger 

gibt in der stadt ein Konzert. beim 

abendlichen »einstimmen« mit seiner 

band stürzt er in seinem Hotelzimmer. 

er kann das Hotel nicht selbstständig 

verlassen und muss zum Krankenhaus 

transportiert werden. ein sanitäter 

des teams, dessen schicht eigentlich 

gerade zu ende gehen sollte, teilt seinen 

freunden in ihrer gemeinsamen chat-

gruppe kurz mit, dass er nicht pünkt-

lich zur Verabredung kommen könne. 

dabei nennt er als grund, dass er noch 

zu einem einsatz bei dem Hotel müsse. 

als das Rettungsteam 30 Minuten nach 

der alarmierung am Hotel eintrifft, ste-

hen bereits, wie in den vergangenen 

Monaten so oft, Redakteure der städti-

schen tageszeitung mit ihren Kameras 

vor dem gebäude. ein freund des sani-

täters, der auch der chatgruppe ange-

hört, arbeitet bei der tageszeitung als 

drucker. Im Krankenhaus beginnt die 

suche nach der undichten stelle.

schutz sensibler daten

zwIscHenduRcH Mal scHnell gecHattet

Eigentlich war es nur der gutgemeinte 

Griff zum privaten Handy. Eine sensible, 

dienstliche Information, kurz und knapp, 

mitten hinein in die digitale Welt der sozi-

alen Netzwerke. Damit auch außer Kon-

trolle. Jedes Mitglied der chatgruppe kann 

sie lesen, weiterleiten oder für sich nut-

zen. Und alle wissen vom persönlichen 

Kontakt des Sanitäters zum Mitarbeiter 

der Tageszeitung. Das Kommunikations-

verhalten in unserer Gesellschaft ändert 

sich rasant. Das private Handy ist auch 

im Dienst ständiger Begleiter, zwischen-

durch wird mal schnell gechattet, gepos-

tet, gesurft, gemailt. Dienstliches und pri-

vates verschwimmen immer mehr. Die 

Gefahr nimmt zu, ganz unbedacht Internes 

preis zu geben. Aber damit steigt auch das 

Risiko, in Verdacht zu geraten. Doch wer 

weiß, ob der Sanitäter wirklich den Stein 

ins Rollen brachte? Der Verdacht jedoch 

steht im Raum. Und so ein Verdacht wiegt 

schwer. »Gibt er Informationen bewusst 

raus? Was bekommt er dafür?«  Die ver-

kaufte Information, das ist nicht nur Ver-

rat von Dienstgeheimnissen, das ist auch 

Korruption. 

Der Umgang mit sensiblen Daten und 

Informationen bedarf eines besonderen 

Augenmerks. Die Aufgabe der Korrup-

tionsprävention ist es, darauf hinzuwei-

sen, welche Auswirkung die unbeküm-

merte Weitergabe einer internen Informa-

tion haben kann. Der Missbrauch sensibler 

Daten schadet der öffentlichen Verwal-

tung und darf nicht hingenommen werden. 

Seien Sie also achtsam, wenn Sie über 

interne Daten oder Informationen außer-

halb Ihres Arbeitsumfelds berichten. üben 

Sie eher Zurückhaltung ‒ so schützen Sie 

sich selbst vor arbeits- und dienstrechtli-

chen, disziplinar- oder sogar strafrechtli-

chen Konsequenzen! 
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eine software AG bietet dem land für 

einen internationalen fachkongress 

oder die durchführung eines projekts 

eine finanzielle unterstützung an. ein 

Vertrag mit dem privaten unternehmen 

– dem sponsor – regelt klar leistung 

und gegenleistung. der private spon-

sor wird unter angabe seiner unter-

stützungsleistung für die Veranstaltung 

oder das projekt veröffentlicht.

Im prinzip ist eine solche Form der Unter-

stützung der Verwaltung durch private 

in geeigneten Einzelfällen zur Erreichung 

von Verwaltungszielen denkbar. Die Ver-

waltung darf sich aber nicht unbeschränkt 

dem Sponsoring öffnen. Wenn Sponsoring 

mit dem Verwaltungszweck nicht verein-

bar ist, muss es unterbleiben. In besonders 

sensiblen Bereichen, wie zum Beispiel der 

polizei oder Staatsanwaltschaft wird Spon-

soring daher nur sehr zurückhaltend oder 

gar nicht stattfinden können. 

Es gilt, das Vertrauen der Bürgerinnen 

und Bürger in den öffentlichen Dienst zu 

wahren und jeden Anschein der »Käuf-

lichkeit« oder der Einflussnahme auf 

behördliche Entscheidungen zu verhin-

dern. Daher dürfen durch  Sponsoring 

was ist sponsoring?
Nach dem RdErl. zur Verhütung 

und Bekämpfung von Korruption 

in der öffentlichen Verwaltung 

vom 20.08.2014 versteht man 

unter Sponsoring im Allgemeinen 

die Zuwendung von Finanzmitteln, 

Sach- und/oder Dienstleistungen 

durch Private (Sponsorinnen oder 

Sponsoren) an eine Einzelperson, 

eine Gruppe von Personen, eine 

Organisation oder Institution

(Gesponserte) mit der regelmäßig 

auch eigene (unternehmens-

bezogene) Ziele der Werbung 

oder Öffentlichkeitsarbeit verfolgt 

werden.  (SMBl. NRW. 20020)

sponsoring in der öffentlichen verwaltung

dÜRfen »pRIVate« den staat beI deR waHRneHMung  

seIneR aufgaben eIgentlIcH fInanzIell unteRstÜtzen?

keine sachwidrigen Motive verfolgt werden 

und/oder der Eindruck entstehen, dass ein 

»Drittvorteil« für eine Amtsträgerin oder 

einen Amtsträger gewährt wird. Durch die 

vertragliche Regelung zwischen privaten 

und der jeweiligen Dienststelle muss voll-

ständige Transparenz über die Art und den 

Inhalt des Sponsorings hergestellt werden.

Zu beachten sind daher 

folgende Grundsätze:

> Transparenz

>  angemessenes 

Gegenleistungsverhältnis

> Dokumentation

>  Wahrung der Neutralität und 

Unabhängigkeit
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aus der sicht eines praktikers

»KoRRuptIon Ist In unseReR beHöRde KeIn tHeMa.  

wIR Haben KeIn KoRRuptIonspRobleM. wIR aRbeIten scHon 

seHR lange zusaMMen und VeRtRauen uns blInd.« 

Solche Sätze hört Franz-Josef  Meuter oft. 

Seit rund 25 Jahren ist er Korruptionser-

mittler und leitet im Landeskriminalamt 

NRW ein Sachgebiet, in dem landesweit 

die Fäden der Korruptionsermittlungen 

und prävention zu-sammenlaufen. »Rück-

blickend können wir feststellen, dass sich 

in den vergangenen Jahren in vielen Behör-

den etwas getan hat, das Thema Korrup-

tion zunehmend ernst genommen wird und 

es deutliche Fortschritte gibt«. Franz-Josef 

 Meuter ruft dazu auf, das problembewusst-

sein aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

weiter zu schärfen und Korruptionsrisiken 

in den eigenen Bereichen aufzuzeigen. Auf-

grund von Gefährdungsatlanten müssen 

korruptionsgefährdete Aufgabenberei-

che in den Dienststellen identifiziert und 

geeignete korruptionspräventive Maßnah-

men entwickelt werden. Gerade hier ist die 

verantwortungsbewusste Mitwirkung der 

Führungskräfte gefragt. Daneben gilt ein 

besonderes Augenmerk der personellen 

und fachlichen Ausstattung von Antikor-

ruptionsstellen. Franz-Josef  Meuter und 

sein Team werten seit Jahren die Straf- 

verfahren gezielt aus, um hieraus die  

neuesten Erkenntnisse direkt in die 

prävention einfließen lassen zu können. 

Sie sind regelmäßig in Behörden und in 

der Industrie unterwegs, geben Hilfe-

stellungen, beraten und klären auf. Darf 

ich den 10 EURO-Schein als Dankeschön 

eines  Bürgers einstecken, der einfach nur 

zufrieden mit meiner Arbeit war? Ist es 

verfänglich den Rabatt anzunehmen, den 

der Reifenhänd ler  allen Behördenmit-

arbeiterinnen und  Behörden  mitarbeitern 

anbietet? Meistens geht es nicht um die 

große Kriminalität, es geht um Unsicher-

heiten bei der Annahme von Geschenken, 

um Sponsoring, um Nebentätigkeiten. 

Die Bediensteten und ihre Vorgesetzten 

in den Behörden wünschen sich Sicher-

heit im Umgang mit diesen Fragestellun-

gen. Die Verwaltung hat die Aufgabe, das 

Vertrauen der Bürger in die Integrität der 

Bediensteten zu stärken. Steht erst ein-

mal ein Verdacht von Korruption im Raum, 

schwindet das Vertrauen der Bürger. Dabei 

ist die Verhinderung von Korruption vom 

Grundsatz her einfach, »bestechend ein-

fach«. Der erfahrene Korruptionsbekämp-

fer rät: »Wichtig ist, dass sich jede Behörde 

ernsthaft mit ihren Risiken auseinander-

setzt und eigene Strategien  entwickelt. 

Aber: präventionsmaßnahmen sollten 

immer mit Augenmaß betrieben werden. 

Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass die Kol-

leginnen und Kollegen mitgenommen wer-

den. Vorschriften und Regeln allein nützen 

wenig. Ein Klima des Vertrauens, in dem 

das Thema Korruption offen angespro-

chen wird, ist genauso wesentlich, wie die 

Benennung von Antikorruptionsbeauftrag-

ten oder einer Innenrevision, die unabhän-

gig sind und eng mit der Behördenleitung 

zusammenarbeiten.«

Kontakt/ansprechstellen
Ansprechstellen der einzelnen 

Ressorts finden Sie im Onlineange-

bot des Ministeriums des Innern 

www.im.nrw 

Haben Sie Fragen zu strafrechtli-

chen Themen oder bei konkreten 

Verdachtsfällen? Experten des 

Landeskriminalamtes beraten Sie 

gerne unter der kostenlosen Hotline 

0800 5677878 (0800KORRUPT)
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